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Entstehung 1943 Gestützt auf den Bundesratsbeschluss vom 9. April 1943 über die Fürsorge 

an der Zivilbevölkerung bei Kriegsschäden, mit dem die Gemeinden ver-
pflichtet wurden eine Fürsorgestelle einzurichten, wurde von der Polizeidirek-
tion eine Fürsorgekommission eingesetzt. Aufgabe der Fürsorgekommission 
war es, die nötigen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Luftangrif-
fen vorzubereiten. 

 1946 Am 1. April 1946 wurde die Gemeinde ermächtigt das Kriegsfürsorgematerial 
zu liquidieren.1

 
 

 
 
Aufbau 1943 Massnahmen: 
   Werbung, Ausrüstung und Ausbildung von Personal für den Fürsorgedienst 

(1945 war der Personalbestand zeitweise auf bis zu 1900 freiwillige HelferIn-
nen angestiegen.) 

  Vorbereitungen für Gemeinschaftsverpflegung, Anlage und Unterhalt von 
Notvorräten 

  Einrichtung von Obdachlosensammelstellen, Notunterkünften und Sanitäts-
posten 

 
 
Personal 1943-1945 3 Beamte, 1 ständige Aushilfe, 1 nichtständige Aushilfe 
 
 
übergeord. 1943-1946 Sicherheits- und Kriminalpolizei 
Behörde  
 
 
Aufsicht 
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Anmerkungen 1 Im Verwaltungsbericht von 1945 wurde hingegen geschildert, dass mit der Liquidation 

der Kriegsschadensfürsorge bereits gegen Jahresende begonnen worden war. (VB 
1945: 45) 

 


